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<	 Editorial

schiedeten Position zur Einführung von künstlicher Intelligenz in 
der Bundesverwaltung finden Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Die Mitglieder des Bundeshauptvorstandes haben sich ebenfalls 
angeregt ausgetauscht über die im Jubiläumsjahr 2026 anstehen­
den Aufgaben und Herausforderungen. Dabei steht im Zentrum 
allen vereinsinternen Engagements und aller Aktivitäten, dass der 
vbob eine Mitmachorganisation ist. Wenn wir also zu Beginn des 
Jahres 2026 eine Mitgliederwerbeaktion im Jubiläumsjahr starten, 
so braucht es die Mitarbeit und Mithilfe aller Mitglieder des vbob, 
diese durch aktives Werben zum Erfolg zu führen. Dafür möchte 
ich an dieser Stelle bereits heute werben. Der vbob soll als eine 
präsente und aktive Solidargemeinschaft wahrgenommen wer­
den. Daher sind auch alle Fachgruppen aufgerufen, sich zu über­
legen, wie sie im Jubiläumsjahr in ihren Behörden, Bundesminis­
terien, Bundesanstalten und Bundesämtern den vbob zeigen, 
bewerben und präsentieren können. Es winken neben ausgerufe­
nen Preisen als Belohnung für die Werbenden vor allen Dingen 
viele Gespräche, Diskussionen und Kontakte mit Kolleginnen und 
Kollegen, also Menschen untereinander. Wie wichtig das ist, mer­
ken wir oft erst, wenn wir Veränderungen und Meinungen disku­
tieren wollen, aber entweder die Büros nebenan leer sind oder ich 
allein im Homeoffice arbeite. Das Gespräch, die Kontakte und die 
damit einhergehende Nähe sind unsere Stärke!

Um dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ Folge leisten zu 
können, haben wir auch den Rahmen der sozialen Medien um die 
LinkedIn-Seite erweitert. Dort können gerade auch die Fachgrup­
pen über die Dinge berichten, die sie in den Behörden für und mit 
den Kolleginnen und Kollegen erlebt und veranstaltet haben.

Ich hatte in den letzten Wochen viele Termine zu Personalver­
sammlungen, Mitgliederversammlungen, dbb Gremien, mit Poli­
tikerinnen und Politikern, mit Führungskräften aus der Bundes­
verwaltung. Aus meiner Sicht fällt das inhaltliche Fazit gemischt 
aus. Es ist spürbar, wie der Druck im politischen Berlin in diesem 
Jahr weiterhin gewachsen ist. Ob man unter diesen Rahmen­
bedingungen und Vorgaben immer die besten Entscheidungen 
treffen kann, das wage ich zu bezweifeln.

Zum Jahresende: Ich bedanke mich persönlich herzlich wie auch 
im Namen des Bundesvorstandes bei unserem vbob Team in 
Bonn und Berlin. Das ganze „vbob Programm“ wäre ohne eure 
unermüdliche Unterstützung und den Einsatz nicht möglich ge­
wesen. Ich wünsche euch und natürlich auch Ihnen, liebe Leserin­
nen und Leser, ein geruhsames Weihnachtsfest mit Zeit für Ent­
spannung und Krafttanken, einen guten Rutsch in ein hoffentlich 
friedliches, gesundes und erfolgreiches Jubiläumsjahr 2026!

Ich freue mich auf unsere Begegnungen auch im kommenden Jahr 
und bedanke mich für Ihre Unterstützung und Treue zum vbob!

Mit besten Grüßen 
Ihr

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

was ein arbeitsreicher Herbst! In der großen Politik, in den Bun­
desbehörden und in Ihrer Gewerkschaft Bundesbeschäftigte. Ne­
ben den Vorbereitungen auf unser Jubiläumsjahr 2026 beschäfti­
gen uns nach wie vor die noch offenen und zentralen Fragen der 
Novellierung des Besoldungsrechtes im Zuge der Alimentations­
urteile des Bundesverfassungsgerichtes von 2020 und die besol­
dungsrechtliche gesetzliche Regelung der Übernahme des Tarif­
abschlusses auf die Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten.

Inzwischen gibt es ein drittes Urteil des Bundesverfassungs­
gerichtes zur Verfassungswidrigkeit der Berliner Besoldung, wel­
ches Auswirkungen auf die Verfassungskonformität der Länder­
besoldungen und auch auf den derzeit diskutierten Vorschlag auf 
Bundesebene haben wird. Eine Novelle der Bundeslaufbahnver­
ordnung befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung, die 
zwar nach dem Beteiligungsgespräch mit den Gewerkschaften 
eine weitere Änderung vorsieht, jedoch keine mit den Zielen des 
Koalitionsvertrages vereinbare. Dazu haben wir um die Mitwir­
kung unserer Personalvertreterinnen und Personalvertreter gebe­
ten, denn in jeder Dienststelle des Bundes muss klar sein, dass 
sich der vbob nicht auf die vorgeschlagene Spaltung der Kollegin­
nen und Kollegen in der Bundesverwaltung einlassen wird.

Das alles ist in Anbetracht der gewaltigen Herausforderungen, 
vor denen dieser Staat und mit ihm seine Beschäftigten stehen, 
in keiner Weise nachvollziehbar. Es geht nicht an, dass das Ver­
fassungsministerium rechtstheoretische Betrachtungen der 
dringend notwendigen und per Koalitionsvertrag vereinbarten 
Weiterentwicklung von Dienstrecht und Durchlässigkeit durch 
die Hintertür entgegenhält. Das stärkt weder das vorhandene 
und absehbar zusätzlich belastete Personal des Bundes, das ist 
auch kein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitgebers 
Bund. Lesen Sie hierzu gerne in dieser Ausgabe des Magazins. 
Auch über die vorgenannten Punkte und noch viele weitere 
tauschte sich mit dem Bundeshauptvorstand des vbob das 
höchste Gremium zwischen den Gewerkschaftstagen aus. Einen 
Bericht zur virtuellen Sitzung des Gremiums und zur dort verab­
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vbob Bundeshauptvorstand

Herbstsitzung per 
Videokonferenz
Das höchste Gremium zwischen den Gewerk­
schaftstagen des vbob – der Bundeshauptvor­
stand – hat sich am 21. November 2025 anlässlich 
seiner siebten Tagung virtuell zusammen­
gefunden.

Der Bundesvorsitzende Frank 
Gehlen begrüßte zunächst die 
zahlreichen aus ganz Deutsch­
land zugeschalteten Teilneh­
menden sowie insbesondere 
die neu gewählten Fachgrup­
penvorsitzenden Dirk Kremer 
(Bundesministerium des In­
nern), Dr. Frank Gondert (Bun­
desrechnungshof), Sebastian 
Kupstat (Bundesgerichte), 
Boris Burat (Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben), Oliver 
Schmitt (Bundesamt für Be­
völkerungsschutz) und Martin 
Zimpel (Bundesamt für Sicher­
heit und Informationstechnik).

Auch hieß er den neuen Ge­
schäftsführer des vbob, Najeeb 
Fahimi, herzlich willkommen. 
Najeeb Fahimi unterstützt das 
vbob Team seit dem 1. Sep­
tember 2025 von der Bonner 
Geschäftsstelle aus tatkräftig.

Nach Genehmigung der Tages­
ordnung stellte Frank Gehlen 
dem Gremium zum Einstieg die 
wesentlichen Inhalte des Lage­
berichts des Bundesvorstandes 
vor.

Besonders hervorzuheben war 
die Entscheidung des BMI, die 
Besoldungsanpassung gemein­
sam mit der Besoldungsreform 
aus den Urteilen des BVerfG 
zum Alimentationsprinzip vor­
zulegen. Der vbob war aus gu­
ten Gründen dagegen. Einer 
der Gründe: Durch die Zusam­
menlegung verzögert sich auch 
die gesetzliche Regelung zur 
Übernahme des Tarifergebnis­
ses auf die Beamten. Gleich­
wohl werden aber Abschlags­
zahlungen erfolgen.

Neben den wichtigen und not­
wendigen Haushaltsinformati­
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onen durch den Bundesschatz­
meister Dirk Rörig sowie dem 
Bericht der beteiligten Rech­
nungsprüfer wurde auch aus 
den Arbeitsgruppen berichtet.

Der Jugendvertreter Yannik 
Bayerle äußerte die Bitte an 
die Fachgruppen, ihn bei der 
Vernetzung mit engagierten 
Mitgliedern der Jugend in den 
Fachgruppen zu unterstützen, 
damit die Jugend vor Ort stär­
ker eingebunden werden kann. 
Zudem bat er um eine enge 
Zusammenarbeit und gemein­
same Gestaltung bezüglich der 
Öffentlichkeitsarbeit (Social-
Media-Kanäle), auch in Hin­
blick auf die geplanten Aktio­
nen im Rahmen des 

75-jährigen Jubiläums des 
vbob. Das gesamte vbob Team 
ist hier auf die Beteiligung der 
Fachgruppen angewiesen.

	< Tarifabschluss – 
Erhöhung auf eine 
42-Stunden-Woche auf 
freiwilliger Basis

Weiterhin wurde die Einfüh­
rung der Möglichkeit zur frei­
willigen Erhöhung der regel­
mäßigen durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit auf bis zu 
42 Stunden (§ 6 Abs. 1a TVöD) 
sowie das entsprechende 
Durchführungsrundschreiben 
des BMI (Rundschreiben vom 
22. Oktober 2025 D5.31001/ 
17#32) kontrovers diskutiert 

und die verschiedenen Stand­
punkte dargelegt. Es wurden 
Vor- und Nachteile aus gewerk­
schaftlicher Sicht, aber auch 
aus Sicht der Personalräte, be­
leuchtet.

Anzumerken sei an dieser 
Stelle, dass die Forderung nicht 
von den Gewerkschaften, son­
dern von der Arbeitgeberseite 
kam.

	< Der Mensch bleibt 
Mittelpunkt – 
Digitalisierung erfordert 
menschliches Ermessen

Der Bundesvorstand hat zum 
Themenkomplex „KI“ ein Posi­
tionspapier erarbeitet, welches 
dem Bundeshauptvorstand 
vorgelegt wurde.

Es entstand ein intensiver Aus­
tausch, und die Teilnehmenden 
konnten Erfahrungen unterein­
ander teilen sowie ebenfalls 
Vorschläge für eventuelle Er­
gänzungen oder Veränderun­
gen äußern. So schilderten 
manche ihre ersten Erfahrun­
gen mit KI-basierten Tools, die 
zum Teil bereits (testweise) im 
Einsatz sind.

Es entwickelte sich zudem 
eine Kernaussage, die gleich­
zeitig auch als Leitsatz be­
nannt wurde: „NI geht vor KI“, 
also natürliche Intelligenz (der 
Mensch) geht vor künstliche 
Intelligenz. Da waren sich alle 
einig.

Besonders wichtig ist es für 
den vbob, dass die Modernisie­
rungsagenda der Bundesregie­
rung nicht zu einer techno­
kratischen Verwaltungslogik 
führt, in der Algorithmen be­
ziehungsweise KI Entscheidun­
gen vollständig übernehmen, 
ohne Raum für menschliches 
Ermessen. Auch in der Ver­
waltung der Zukunft muss 
der Mensch im Mittelpunkt 
stehen.

Zuletzt wurden folgende zen­
trale Forderungen beschlossen:

	> Klare Leitlinien für den 
Einsatz von KI und automa­
tisierten Verfahren, die 
menschliche Kontrolle und 
Verantwortung sicherstellen.

	> Schutz vor digitaler Ent­
menschlichung: Die Verwal­
tung muss dialogfähig blei­
ben – mit ansprechbaren 
Menschen und nachvollzieh­
baren Entscheidungen.

	> Stärkung der sozialen Kom­
petenz in der Verwaltung: 
Digitalisierung darf nicht 
Empathie verdrängen, son­
dern muss sie unterstützen.

	> Keine Digitalisierung auf Kos­
ten der Beschäftigten: Die 
digitale Transformation darf 
nicht zum Vorwand für Per­
sonalabbau werden. Statt­
dessen braucht es gezielte 
Personalentwicklung, neue 
Rollenprofile und flächen­
deckende Qualifizierung.

	> Verbindliche Mitbestim­
mung: Beschäftigte und ihre 
Interessenvertretungen 
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	< Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (hier nur ein Ausschnitt) des Bundeshauptvorstandes hatten viel zu besprechen und zu beschließen.
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müssen als kompetente An­
sprechpersonen wahrgenom­
men und frühzeitig und aktiv 
in die Umsetzung der Agenda 
eingebunden werden.

	> Datenschutz und Persönlich­
keitsrechte wahren: Neue di­
gitale Systeme dürfen nicht 
zur Überwachung der Be­
schäftigten führen. Transpa­
rente Regeln und technische 
Schutzmaßnahmen sind un­
erlässlich.

Eine Veröffentlichung erfolgte 
bereits als „Aktuell“.

	< Der vbob feiert 2026 
seinen 75. Geburtstag

Weitere Punkte waren das be­
vorstehende 75-jährige vbob 
Jubiläum 2026 und die damit 
verbundene Mitgliederwerbe­
aktion sowie die Öffentlich­
keitsarbeit des vbob.

Die Vorbereitungen des im 
nächsten Jahr stattfindenden 
75-jährigen Bestehens des 
vbob laufen auf Hochtouren. 
Die Hauptveranstaltung im 
Rahmen eines feierlichen Fest­

aktes findet bekanntermaßen 
am 21. Juni 2026, dem Tag  
der Gründung des vbob vor  
75 Jahren, am Gründungsort 
in Bonn statt. Begleitet wer­
den soll das Jubiläumsjahr mit 
zahlreichen Veranstaltungen 
sowie einer Mitgliederwerbe­
aktion.

An dieser Stelle rief Frank 
Gehlen die Fachgruppen zur 
aktiven Unterstützung auf, 
damit das Jubiläumsjahr ein 
voller Erfolg und der vbob noch 
sichtbarer wird.

Abschließend wurde die Ter­
minplanung für das nächste 
Jahr verabschiedet und die 
Sitzung beendet.

Trotz Videokonferenz wurde 
über die genannten Punkte 
rege diskutiert und sich konst­
ruktiv ausgetauscht. Dafür be­
dankt sich der Bundesvorstand 
bei allen Teilnehmenden und 
freut sich auf die nächste Sit­
zung in Präsenz am 22. Juni 
2026. 

aj
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Entwurf der Novelle der Bundeslaufbahnverordnung

Beteiligungsgespräch im 
Bundesinnenministerium
Aus Anlass der geplanten Novelle der Bundeslaufbahnverordnung fand am 3. November 2025 im 
Bundesinnenministerium ein Beteiligungsgespräch statt. Hierzu werden seitens des zuständigen BMI-
Referates die Gewerkschaften der Dachorganisationen eingeladen, die wiederum Teilnehmende ent­
senden können, wie der dbb beamtenbund und tarifunion beispielsweise die Bundesvorsitzenden von 
vbob, VBB und BDZ.

Vorab war bereits der Entwurf 
der BLV zur schriftlichen Stel­
lungnahme versandt worden, 
von der der vbob umfänglich 
Gebrauch gemacht und die der 
dbb für seine Stellungnahme 
weitgehend übernommen hat.

In einem solchen Beteiligungs­
gespräch werden die Vorschlä­
ge des BMI vorgestellt und im 
Einzelnen durch die Teilneh­
menden diskutiert.

Im zum Zeitpunkt des Gesprä­
ches vorliegenden Entwurf lag 
der Schwerpunkt der Änderun­
gen auf durch Gerichtsurteile 
notwendig gewordene Umset­
zungen sowie der seitens des 
dbb begrüßten Zulassung von 
Bachelor Professional und 
Master Professional für die je­
weilige technische Beamten­
laufbahn.

Eine vorgeschlagene Änderung 
des BMI beinhaltete die voll­
ständige Streichung der Bes­
tenförderung nach § 27 BLV.

Mit seitens der anwesenden 
Teilnehmenden nicht über­
prüfbaren Behauptungen hat 
das BMI versucht darzulegen, 
dass seitens der Dienststellen 
auffällig oft zurückgemeldet 
worden sei, dass das Verfahren 
des § 27 BLV aufgrund seiner 
Komplexität und Bürokratie 
nicht genutzt oder als zu um­
ständlich nicht in der ge­
wünschten Qualität erfolge. 
Daraufhin argumentierten die 
Gewerkschaftsvertreterinnen 
und -vertreter mit Beispielen 

aus den Geschäftsbereichen, 
wo es für verschiedenste 
Dienstposten ohne die Mög­
lichkeiten des § 27 BLV nicht zu 
geeigneten Besetzungen kom­
men könne.

In einem neuerlich zur Ressort­
abstimmung versandten und 
überarbeiteten Entwurf 
schlägt das BMI nun die Strei­
chung des § 27 BLV für die 
obersten Bundesbehörden 

vor. In den Geschäftsbereichs­
behörden soll es bei der Mög­
lichkeit der Anwendung blei­
ben.

Diesen unangemessenen Vor­
schlag muss man sich auf der 
Zunge zergehen lassen: Das 
zuständige Verfassungsres­
sort schlägt für die Bundesbe­
amtinnen und Bundesbeam­
ten eine Spaltung zwischen 
den Ebenen der Bundesver­

waltung und somit die Un­
gleichbehandlung von Leis­
tung durch den Arbeitgeber 
Bund vor.

Bei allem Respekt, das kor­
respondiert weder mit der 
Verfassung noch ist es die Um­
setzung der Ziele des Koaliti­
onsvertrages, der die Moderni­
sierung des Dienstrechtes und 
die Schaffung von Durchlässig­
keit im Laufbahnrecht zum Ziel 
setzt.

Das konnte der Bundesvor­
sitzende Frank Gehlen dem 
Bundesinnenminister Alexan­
der Dobrindt bereits übermit­
teln.

Inwieweit diese Vorgehens­
weise von Erfolg gekrönt sein 
wird, hängt unter anderem 
auch von der Widerstands­
fähigkeit der Organisation des 
vbob ab.

Mit einer Mail an die Mandats­
trägerinnen und Mandatsträ­
ger hat der vbob auch intern 
dafür gesorgt, dass die Dienst­
stellen bei der Meinungsbil­
dung durch die Beschäftigten­
vertreterinnen und -vertreter 
vor Ort in den Bundesbehör­
den unterstützt werden konn­
ten.

Über den Verlauf der Ressort­
abstimmung sowie den weite­
ren Fortgang der Angelegen­
heit werden wir Sie auf dem 
Laufenden halten.
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	< Dirk-Ulrich Lauer (DPolG/BPolG), Thomas Liebel, BDZ, Imke v. Bornstaedt-
Küpper, vbb, und Frank Gehlen, vbob, nahmen im BMI am Beteiligungs­
gespräch teil.
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Alimentation und Besoldung
Hinter den beiden Begrifflichkeiten verstecken sich die Bedingungen zur Gestaltung einer amtsange­
messenen Bezahlung, in unserer Zuständigkeit von Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten. Wenn 
über die Neuregelung der amtsangemessenen Alimentation diskutiert wird, so bezieht sich das auf die 
Vorgaben aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 2020, die auf Ebene des 
Bundes bislang nicht erfüllt und noch nicht neu geregelt wurden.

Seinerzeit bezog sich das Ge­
richt auf die Höhe der Besol­
dung bei kinderreichen Fami­
lien einerseits und die regional 
in unterschiedlicher Höhe aus­
fallenden regelmäßigen Kosten 
des Lebensunterhaltes für Mie­
te et cetera andererseits. Bis 
vor wenigen Tagen war dies die 
Grundlage für die Überlegun­
gen im Bundesinnenministeri­
um zur Neuregelung der amts­
angemessenen Alimentation.

Seit dem 19. November 2025 
wissen wir nun, welche Grund­
lagen für die Berechnung einer 
angemessenen Alimentation 
das Bundesverfassungsgericht 
vorgibt. Auch wenn das Urteil 
die Besoldung des Landes Ber­
lin betrifft, so sind die Vorga­
ben hinsichtlich des Stufenmo­
dells für jede 
Besoldungsgruppe auch für 
den Bund verbindlich. Dass der 
Bund hierbei seit nunmehr 
über fünf Jahren säumig ist, 
könnte hier hilfreich sein, denn 
alle 16 Bundesländer, die ihre 
Besoldungsgesetze unter Zu­
grundelegung der Rechtspre­

chung aus 2020 reformiert ha­
ben, werden nun erneut über 
die Anpassung der Besoldung 
verhandeln müssen.

	< Bekannte Eckpunkte

Die derzeit bekannten Eck­
punkte der Reform des Be­
soldungsrechtes des Bundes 
umfassen neben der Unterstel­
lung eines fiktiven Partnerein­
kommens auch Verbesserun­
gen durch die Neuordnung der 
Besoldungsgrundtabelle in un­
terschiedlich starker Wirkung 
für die Bundesbeamtinnen und 
Bundesbeamten. Wie hoch die 
Anpassung in den einzelnen 
Besoldungsgruppen ausfallen 
kann, richtet sich zum einen 
nach den Grundlagen der Ta­
belle und zum anderen nach 
den Vorgaben des Bundesver­
fassungsgerichts zur Berech­
nung aus dem „Berliner Urteil“. 
Das Gericht hat zudem dem 
Land Berlin eine Frist bis zum 
Frühjahr 2027 eingeräumt, um 
die verfassungsgemäße Ali­
mentation abschließend neu 
zu regeln.

Das Bundesinnenministerium 
hat bis zur Veröffentlichung 
des Urteils am 19. November 
2025 bereits Abstimmungen 
innerhalb der Bundesregie­
rung, insbesondere mit dem 
Bundesfinanzministerium, her­
beigeführt. Ein zu regelnder 
Punkt ist auch die Frage der 
Rückwirkung der möglichen 
Nachzahlungen. Diese werden 
auf die eingelegten Widersprü­
che requirieren, die seit 2021 
durch das Schreiben des BMF 
und den Erlass des BMI für die 
Bundesbediensteten nicht 
mehr erforderlich waren. Zum 
anderen werden die Nachzah­
lungen vermutlich nicht flä­
chendeckend für alle Beamtin­
nen und Beamten erfolgen, 
sondern in durch das Gericht 
besonders behandelten Mehr-
Kinder-Familien. Wie das Gan­
ze dann administriert werden 
soll, das ist unserer Kenntnis 
nach noch Bestandteil der wei­
teren Gespräche innerhalb der 
Bundesregierung.

Derzeit zeichnet sich durch die 
nicht eingeplante, aber nun­

mehr notwendig gewordene 
erneute Prüfung des Alimenta­
tionsvorschlages entlang der 
im November veröffentlichten 
Kriterien des Bundesverfas­
sungsgerichts eine weitere 
Verzögerung des Gesetzes ab.

Begrüßenswert ist jedenfalls, 
dass der amtierende Bundes­
innenminister sich gleich zu 
Beginn der Legislaturperiode 
dieses Themas annimmt. Seine 
Vorgänger sind bei dem Ver­
such am Ende derer Amtszei­
ten noch gescheitert.

	< Übertragung der 
Tarifergebnisses

Leider hat sich das Bundesin­
nenministerium dazu entschie­
den, die Besoldungsanpassung 
nach der Entscheidung über 
die Übernahme der prozentua­
len Erhöhung aus dem Tarif­
vertrag auf die Beamten und 
Versorgungsempfänger, die er­
forderliche Besoldungsgesetz­
gebung im gleichen Gesetzent­
wurf wie die Neuregelung der 
amtsangemessenen Alimenta­
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tion zu regeln. Somit werden 
zwei Besoldungsgesetzgebun­
gen in einem sogenannten Ar­
tikelgesetz behandelt.

Wir hatten uns gegen die Vor­
gehensweise eingesetzt, weil 
wir gesehen haben, dass durch 
Verzögerungen im Bereich der 
Alimentationsregelung – wie 
nun eingetreten – auch die Re­
gelung der Übertragung der 
Tarifergebnisse verzögert wer­
den wird.

Das bedeutet für die Parlamen­
tarier einerseits die Chance der 
Einflussnahme im Bereich der 
Besoldungsgrundlage, auf der 
eine Neuregelung der Besol­
dungsgrundtabelle erfolgen 
soll, und zum anderen, dass 
sich die Rechtswirksamkeit der 
Besoldungsanpassung hinaus­
zögern wird.

Der vbob hat sich im BMI dafür 
eingesetzt, dass es dann zu­
mindest Abschlagszahlungen 

für die Kolleginnen und Kol­
legen im Vorgriff auf die ge­
setzliche Regelung geben soll. 
Diesem Vorschlag ist das 
BMI dankenswerterweise 
gefolgt.

	< Wie geht es weiter?

Das weitere Vorgehen bedeu­
tet: Überprüfung des vorlie­
genden Alimentationsvor­
schlages entlang der Kriterien 
des BVerfG-Urteils, finale Ab­

stimmung mit dem BMF, Einlei­
tung der Ressortabstimmung 
und des Beteiligungsverfah­
rens (mit der Möglichkeit 
seitens des vbob, eine Stellung­
nahme abzugeben), gegebe­
nenfalls erneute Überarbei­
tung und Kabinettsbeschluss. 
Im Anschluss dann Einbringung 
in den Deutschen Bundestag 
und dort Beratung in den Aus­
schüssen.

Wir rechnen augenblicklich 
nicht damit, dass eine Einbrin­
gung in den Bundestag noch in 
diesem Jahr erfolgen wird. Wie 
weit die Beratungen noch in 
das nächste Jahr hineinreichen 
werden und mit welchem Er­
gebnis, das können wir man­
gels der oft zitierten fehlenden 
Glaskugel leider auch nicht 
prognostizieren.

Dass sich der vbob auch in die­
sem Gesetzgebungsverfahren 
für seine Mitglieder und die 
Beschäftigten der Bundesver­
waltung einsetzen wird, das 
können wir garantieren.
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Kommentierte Pressestimmen
Urteil mit Signalwirkung: Das Bundesverfassungsgericht erklärt in seinem Beschluss vom 19. Novem­
ber 2025 die Besoldung der Landesbeamten in Berlin für weit überwiegend verfassungswidrig.

	< Berlin muss nachbessern

Neben der Feststellung, dass 
die Besoldung (Besoldungs­
gruppe A) in den Jahren 2008 
bis 2020 zu niedrig war, hat das 
Bundesverfassungsgericht ein­
deutige Vorgaben zur Berech­
nung der amtsangemessenen 
Alimentation für jede Besol­
dungsstufe und deren jährliche 
Überprüfung gemacht. Das 
Land Berlin muss nun bis März 
2027 neue gesetzliche Rege­
lungen vorlegen, die den Vor­
gaben des Gerichts entspre­
chen.

Als Besoldung wird die “Ver­
gütung” von Beamtinnen und 
Beamten, Richterinnen und 
Richtern und Soldatinnen und 
Soldaten bezeichnet. Grund­
lage für die Besoldung ist das 
im Grundgesetz verankerte Ali­
mentationsprinzip. Der Dienst­
herr ist danach verpflichtet, 
den Beamten und ihren Fami­
lien im aktiven Dienst, bei 

Invalidität und im Alter einen 
Lebensunterhalt zu gewähren, 
der ihrem Amt angemessen  
ist.

Was als angemessen gilt, be­
misst sich nach verschiedenen 
Kriterien. Das Gericht schreibt 
in seinem Beschluss dabei eine 
mehrstufige Prüfung vor. Zu­
nächst müsse geprüft werden, 
ob ein Verstoß gegen das Ge­
bot der „Mindestbesoldung“ 
vorliegt. Das bedeutet, dass die 
Besoldung ein bestimmtes 
Mindestniveau nicht unter­
schreiten darf. Als zweite Stufe 
solle kontrolliert werden, ob 
die Besoldung an die Entwick­
lung der wirtschaftlichen und 
finanziellen Verhältnisse und 
des allgemeinen Lebensstan­
dards angepasst ist. Tages-
schau, 19. November 2015

Das Gericht habe damit seine 
eigenen Prüfkriterien aus der 
Entscheidung im Jahr 2020 
konkretisiert, sagt der Vorsit­

zende des dbb beamtenbund 
und tarifunion, Volker Geyer. 
„Angesichts der Vielzahl an 
Klagen gegen die Besoldung ist 
dieser Schritt nachvollziehbar – 
und ein weiteres Warnsignal 
für alle Dienstherren. Welche 
Konsequenzen sich aus diesen 
neuen Maßstäben ergeben, 
werden wir nun intensiv prü­
fen.“ dpa – Deutsche Presse-
Agentur, 19. November 2025

	< Besoldungsgefüge 
nachhaltig erschüttert

Doch auch das sogenannte 
Abstandsgebot müsse einge­
halten werden, das bedeutet: 
Wer höher eingestuft ist, muss 
entsprechend mehr verdienen. 
Da das Gericht nun die Min­
destbesoldung in vielen Fällen 
für zu niedrig erklärte, hat das 
Auswirkungen auf zahlreiche 
andere Gruppen. „Angesichts 
der bis weit in den gehobenen 
Dienst reichenden Unterschrei­
tung der Mindestbesoldung ist 

das Besoldungsgefüge nach­
haltig erschüttert“, teilte das 
Bundesverfassungsgericht mit. 
Tagesspiegel, 19. November 
2025

Die Deutlichkeit, mit der die 
Richterinnen und Richter die 
Beamtenbesoldung des Landes 
Berlin nicht nur im Detail rü­
gen, sondern in weiten Teilen 
für verfassungswidrig erklären, 
ist bemerkenswert.

Bemerkenswert ist auch, dass 
das Gericht die Haushaltslage 
nicht als alleinigen Rechtferti­
gungsgrund akzeptiert, um bei 
der Besoldung Abstriche zu 
machen.

	< Nachforderungen in 
Millionenhöhe

Der Deutsche Gewerkschafts­
bund (DGB) Berlin-Branden­
burg fordert nach der Ent­
scheidung ein umfassendes 
Nachzahlungsgesetz für die 
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vergangenen Jahre. „Auf das 
Land Berlin kommen jetzt 
Nachforderungen in Millio­
nenhöhe zu“, sagt Vorsitzende 
Katja Karger. Auch die Ge­
werkschaft der Polizei (GdP) 
Berlin erwarte, dass die im 
Streit stehenden Jahre nun 
umgehend nachgezahlt und 
für die Folgejahre die Grund­
lagen für eine amtsangemes­
sene Alimentation geschaffen 
werde, erklärt Landeschef Ste­
phan Weg. „Als Beamtinnen 
und Beamte verpflichten wir 
uns der stetigen Abrufbarkeit 
unseres Dienstherrn, der sich 
24/7 auf uns verlassen kann. 
Wir müssen darauf vertrauen 
können, dass er sich an Geset­
ze hält und seiner Verantwor­
tung gerecht wird.“ dpa, 
19. November 2015

Wie teuer die Entscheidung für 
Berlin tatsächlich wird, ist noch 
offen. In der aktuellen Finanz­
planung für die kommenden 
Jahre rechnete Finanzsenator 
Stefan Evers (CDU) im äußers­
ten Fall mit bis zu 1,4 Milliar­
den Euro. Im kommenden Dop­
pelhaushalt für die Jahre 2026 
und 2027 sei bisher eine Risiko­
vorsorge von 280 Millionen 

Euro eingeplant. „Inwieweit 
sich diese Vorsorge als ausrei­
chend erweist, ist im Rahmen 
der Prüfung des Urteils zu 
ermitteln“, teilte die Senats­
finanzverwaltung mit. Tages-
spiegel online, 20. November 
2025

	< Weitere Klagen 
anhängig

Mit der jüngsten Entscheidung 
ist das Thema Besoldung in 
Karlsruhe wohl noch lange 
nicht vorbei. Am Bundesverfas­
sungsgericht sind noch zahlrei­
che ähnliche Richtervorlagen 
anhängig – etwa aus Bremen 
und dem Saarland. Und erst 
vergangene Woche hatte das 
Schleswig-Holsteinische Ver­
waltungsgericht die Besoldung 
der Beamten, Richter und 
Staatsanwälte im Land in 
Karlsruhe zur Prüfung vor­
gelegt.

Zu Recht kritisierte Volker Ge­
yer (dbb) dies mit den Worten 
„Erneut mussten Beamtinnen 
und Beamte bis vor das Bun­
desverfassungsgericht ziehen, 
um Recht zu bekommen. Wert­
schätzung durch den Dienst­

herrn sieht anders aus.“ Staats-
anzeiger, 19. November 2025

Das aktuelle Urteil reiht sich in 
diese Linie ein – und könnte 
angesichts der nun konkreti­
sierten Kriterien weitere Län­
der unter Zugzwang setzen.

Erste Reaktionen kommen bei­
spielsweise bereits aus Nord­
rhein-Westfalen. Ein Sprecher 
des NRW-Finanzministers Mar­
cus Optendrenk (CDU) sagte, 
ob und in welchem Umfang die 
Entscheidung des Bundesver­
fassungsgerichts auch Auswir­
kungen auf die Besoldung des 
Landes NRW haben könnte, be­
dürfe einer intensiven Prüfung 
und Bewertung der Entschei­
dungsgründe.

Der Chef des Beamtenbunds 
NRW, Roland Staude, geht hier 
bereits einen Schritt weiter 
und sagte, die Anhörung und 
das Urteil aus Karlsruhe hätten 
die Beamten in ihrer Rechts­
auffassung bestätigt. Für das 
Land NRW sei ein neues Besol­
dungsrecht zwingend erforder­
lich und man stehe für Gesprä­
che bereit. Rheinische Post, 
20. November 2025

	< Druck auf die Politik 
steigt

Das Urteil ist ein deutliches 
Signal für alle Bundesländer, 
da es neue Maßstäbe für die 
verfassungsgemäße Besol­
dung setzt und Druck auf die 
Politik ausübt, endlich eine 
Neuregelung zu schaffen. Zu­
dem fällt es zeitlich in die an­
stehenden Tarifverhandlungen 
der Länder.

vbob Bundesvorsitzender 
Frank Gehlen sagt dazu: „Das 
erneute Urteil des Bundesver­
fassungsgerichts zur amtsan­
gemessenen Alimentation ist 
eine klare Zurechtweisung des 
Berliner Senats und Beispiel für 
die vom Gericht damit erneut 
bestätigte Ernsthaftigkeit der 
Regelung einer verfassungsge­
mäßen Besoldung. Den Spiel­
raum der Dienstherren für et­
waige Ausflüchte schränkt das 
Gericht dankenswerterweise 
immer weiter ein. Es zeigt sich, 
dass die auch auf Bundesebene 
angestrebte Neuregelung den 
formulierten Vorgaben ent­
spricht und nun endlich auf 
den Tisch muss!“
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Wir gratulieren …
Ehrung im vbob mit einer 
Urkunde und der silbernen 
Ehrennadel

25-jährige Mitglied-
schaft

	> Ulrich Schäffler 
vbob Fachgruppe 
Bundesministerium für 
Forschung, Technologie und 
Raumfahrt (15)

	> Caroline Wally 
vbob Fachgruppe 
Bundesministerium für 
Forschung, Technologie und 
Raumfahrt (15)

Ehrung im vbob mit einer  
Urkunde

40-jährige Mitglied-
schaft

	> Rolf Michael Teller 
vbob Fachgruppe 
Bundeskanzleramt/
Bundespräsidialamt (2)

	> Rainer Doemen 
vbob Fachgruppe 
Bundesrechnungshof (19)

Ehrung im vbob mit einer  
Urkunde und der goldenen 
Ehrennadel

50-jährige Mitglied-
schaft

> �Dr. Eckart Weis 
vbob Fachgruppe 
Bundesministerium der 
Finanzen (4)

Ehrung im vbob mit einer  
Urkunde

60-jährige Mitglied-
schaft

	> Wolfgang Giernoth 
vbob Fachgruppe 
Bundesministerium des In­
nern Bonn | Der Beauftragte 
der Bundesregierung für 
Kultur und Medien | Die 
Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Infor­
mationsfreiheit (6)
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In eigener Sache

Die zweite Schnupper­
runde im Hauptstadt­
büro Berlin
Am 25. November 2025 trafen sich die Vertrete­
rinnen und Vertreter der vbob Fachgruppen aus 
Berlin und Umgebung um 17 Uhr im Hauptstadt­
büro. Neben dem Geschäftsführer Najeeb Fahimi 
war auch die Leiterin des Hauptstadtbüros, Anne 
Hoffmann, vor Ort.

In einem offenen und vertrau­
ensvollen Austausch berichte­
ten die Teilnehmenden über 
ihre gewerkschaftlichen Ar­
beits- und Tätigkeitsfelder so­
wie über Veranstaltungen und 
Wohltätigkeitsaktionen inner­
halb ihrer jeweiligen Fachgrup­
pen. Dabei wurde erneut deut­
lich, wie vielseitig die Aufgaben 
sind, die die Fachgruppen 
direkt für die Mitglieder über­
nehmen. Die zahlreichen Ideen, 
die aus den Fachgruppen kom­
men, bereichern nicht nur die 
Arbeit des vbob und dessen Ad­
ministration, sondern die Fach­
gruppen profitieren auch direkt 
selbst, indem sie ihre Erfahrun­

gen und Vorschläge miteinan­
der teilen.

Im Verlauf der zweiten 
Schnupperrunde wurde über­
legt, solche Formate künftig 
regelmäßig zu veranstalten, 
um

	> die Zusammenarbeit zwi­
schen den Fachgruppen, der 
Bundesgeschäftsstelle und 
dem Hauptstadtbüro des 
vbob weiter zu intensivieren.

	> den kontinuierlichen Aus­
tausch und die Kooperation 
zwischen den Fachgruppen 
zu fördern.

	> aktuelle Themen zu diskutie­
ren, wie beispielsweise den 

Stellensparplan der Bundes­
regierung in der Bundesver­
waltung.

Der vbob schätzt das ehrenamt­
liche Engagement seiner Mit­
glieder in den Fachgruppen sehr 
und ist überzeugt, dass diese – 
trotz ihrer beruflichen und pri­
vaten Verpflichtungen – einen 
einzigartigen Beitrag zur Zu­
kunftsgestaltung der Gewerk­
schaft leisten. Die Fachgruppen 
spielen eine zentrale Rolle bei 
der Mitgestaltung der Zukunft 
des vbob, und ihr Engagement 
ist entscheidend für das Wachs­
tum und den Fortbestand der 
Gewerkschaft. Jeder kleine Ein­
satz, auch wenn er nur wenige 
Minuten pro Woche in Anspruch 
nimmt, ist von großer Bedeu­
tung für die Weiterentwicklung 
der vbob Familie. Wie Najeeb 
Fahimi es treffend ausdrückte: 

„Jeder kleine Beitrag zählt und 
macht einen Unterschied.“

Konkrete Möglichkeiten, wie 
sie dies tun können, sind zum 
Beispiel eine stärkere Präsenz 
durch Veranstaltungen, um 
ihre Existenz innerhalb der Be­
hörden zu sichern. Darüber hi­
naus sollten sie ihre Sicht­
barkeit erhöhen, indem sie 
sich regelmäßig in den sozialen 
Medien präsentieren.

Die zweite Schnupperrunde 
bot einen spannenden Aus­
tausch, der die Zusammen­
arbeit und das gegenseitige 
Verständnis weiter vertiefte. 
Zukünftig sollen solche Treffen 
regelmäßig stattfinden, um 
Ideen zu bündeln, sich zu ver­
netzen und gemeinsam die 
Weiterentwicklung des vbob 
voranzutreiben.
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	< Kolleginnen und Kollegen aus den Berliner Fachgruppen zu Besuch im 
vbob Hauptstadtbüro
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